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Promovieren mit Perspektive 

 
Vorwort von Andreas Keller 

 

An den deutschen Hochschulen wird die Kluft zwischen den hohen Erwartungen an die 
Leistungen jüngerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einerseits und deren 
konkreten Arbeitsbedingungen und Karriereperspektiven andererseits immer größer. 
Exzellent wollen die Einrichtungen mit den neuen Fördergeldern werden, exzellent 
sollen die Leistungen sein, die von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 
Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanagement erwartet werden. Doch exzellente 
Karriereperspektiven, Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen werden ihnen 
vorenthalten. Übergroße Ansprüche auf der einen Seite, mangelnde Perspektiven und 
Sicherheit auf der anderen Seite - mit diesem Zwiespalt sind heute viele Doktorandinnen 
und Doktoranden konfrontiert. 
 
In der Beschreibung der Missstände in der heutigen Promotionspraxis gibt es viel 
Übereinstimmung unter Hochschulen und Promovierenden, Politik und Gewerkschaften. 
Weit auseinander klaffen die hochschulpolitischen Vorstellungen über die notwendigen 
Reformen der Promotion und deren Finanzierung. Die Doktorandinnen und 
Doktoranden in der GEW haben daher in den letzten Jahren eine Reihe von 
Schlüsseltexten zur Reform der Promotion erarbeitet. Die vorliegende Broschüre 
dokumentiert diese Positionspapiere, die sich zu einem schlüssigen Gesamtkonzept 
verdichten, das auf eine soziale Absicherung und bessere Strukturierung der Promotion 
abzielt. Die Doktorandinnen und Doktoranden in der GEW fordern einen einheitlichen 
Status und eine gleichberechtigte demokratische Teilhabe von Promovierenden. Sie 
treten für mehr Transparenz und soziale Gerechtigkeit beim Zugang zu Promotion ein. 
Sie schlagen die Einrichtung von Graduiertenzentren vor, das einerseits die Hochschulen 
in die Pflicht nimmt, die Betreuung und Unterstützung der Promovierenden zu 
gewährleisten, andererseits dem Charakter der Promotion als erste Phase 
wissenschaftlicher Arbeit Rechnung trägt. 
 
Die Vorschläge der Doktorandinnen und Doktoranden betten sich zugleich ein in ein 
Programm für die Reform der Karrierewege in der Wissenschaft ein, wie es die GEW 
2009 in ihrem wissenschaftspolitischen Programm beschlossen hat. Die GEW fordert 
eine aufgabengerechte Personalstruktur für Hochschule und Forschung: „Statt an der 
Professur hat sich die Personalstruktur an der Profession zu orientieren und allen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, unabhängig davon, ob sie auf eine Professur 
berufen werden oder nicht, die Chance zu eröffnen, Wissenschaft als Beruf zu betreiben. 
Dem wissenschaftlichen Nachwuchs müssen statt prekären Beschäftigungsverhältnissen 
verlässliche Karriereperspektiven geboten werden“, heißt es im wissenschaftspolitischen 
Programm1. Und: „Die Promotion ist kein Bestandteil des Studiums, sondern die erste 

                                                 
1 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: Wissenschaft demokratisieren, Hochschulen öffnen, Qualität 

von Forschung und Lehre entwickeln, Arbeits- und Studienbedingungen verbessern. Das 
wissenschaftspolitische Programm der GEW. Frankfurt am Main 2009, S. 23 ff. (kostenloser Download 
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Phase wissenschaftlicher Berufsausübung. Promovierenden sollte mindestens drei Viertel 
der Arbeitszeit für eigenständige Qualifizierung eingeräumt werden. Altersgrenzen für 
den Zugang zur Promotion lehnt die GEW ab.“ 
 
Viele Doktorandinnen und Doktoranden sind überzeugt, dass auch in der Wissenschaft 
nicht die Ellbogenstrategie, sondern Solidarität zu Verbesserungen führt. Sie engagieren 
sich in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Bildungsgewerkschaft 
im Deutschen Gewerkschaftsbund. In der GEW-Projektgruppe Doktorandinnen und 
Doktoranden haben sie ihr Sprachrohr. Die Projektgruppe setzt sich mit der materiellen 
und sozialen Lage der Promovierenden auseinander, sie kritisiert die unzureichende 
Betreuung vieler Doktorarbeiten. Sie diskutiert Vorschläge der 
Hochschulrektorenkonferenz und des Wissenschaftsrats und setzt sich mit dem Aufbau 
von Graduiertenschulen in der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern auseinander. 
Um eine wirksame Interessenvertretung der Doktorandinnen und Doktoranden zu 
erreichen, arbeitet sie mit anderen Organisation wie der „Promovierenden-Initiative“ der 
Begabtenförderwerke zusammen, der Hauptvorstand der GEW und ihre Landesverbände 
versuchen die Forderungen der Promovierenden in der Bundes- und Landespolitik sowie 
in Tarifverhandlungen durchzusetzen. 
 
Mein Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die sich in GEW-Projektgruppe 
Doktorandinnen und Doktoranden engagiert haben und engagieren und so zu den jetzt 
gebündelt vorliegenden Positionspapieren beigetragen haben. Mit der Zusammenfassung 
dieser Schlüsseltexte zur Reform der Promotion zu einer Broschüre ist die Debatte in der 
GEW um die „Baustelle Promotion“ keineswegs abgeschlossen, im Gegenteil: Wir 
möchten mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen, mit wissenschaftspolitischen 
Organisationen, politischen Parteien und nicht zuletzt mit Doktorandinnen und 
Doktoranden selbst ins Gespräch kommen: Wie zukunftsfähig sind die Vorschläge der 
Doktorandinnen und Doktoranden in der GEW? Wer hilft uns bei der Umsetzung der 
Positionen? Taugen sie als Blaupause für die Hochschul- und Forschungspolitik des 
Bundes und der Ländern? Alle sind herzlich eingeladen, sich an dieser Debatte zu 
beteiligen! 
 
 
Dr. Andreas Keller ist Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der GEW. Er leitet dort den 
Vorstandsbereich Hochschule und Forschung. 

                                                                                                                                                     
über http://www.wissenschaft.gew.de/Alternatives_Leitbild_zur_unternehmerischen_Hochschule.html).  
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Templiner Manifest2 

 
Für eine Reform von Personalstrukturen und Berufswegen in Hochschule und 

Forschung 
-Auszüge-3 

 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind mit wachsenden Anforderungen 
konfrontiert: durch steigende Studierendenzahlen, durch die Reform der Studiengänge, 
eine autonome Steuerung der Einrichtungen und die zunehmende Bedeutung der 
Drittmitteleinwerbung. Diesen Anforderungen müssen sich die Beschäftigten in der 
Wissenschaft stellen, ohne dass sie aufgabengerechte Bedingungen vorfinden. Befristete 
Arbeitsverträge und weitere Formen atypischer und prekärer Beschäftigung betreffen 
immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Vielen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern werden selbstständige Forschung und Lehre und verlässliche berufliche 
Perspektiven verwehrt. 
 
Doch gute Lehre und Forschung auf der einen Seite sowie gute Arbeitsbedingungen und 
berufliche Perspektiven auf der anderen sind zwei Seiten einer Medaille. Wir fordern 
daher Bund, Länder und Hochschulen zu einer Reform von Personalstruktur und 
Berufswegen in Hochschule und Forschung auf, die sich an den folgenden zehn 
Eckpunkten orientiert. 
 
 
1. Promotionsphase besser absichern und strukturieren 
 
Wir verstehen die Promotion als erste Phase wissenschaftlicher Berufsausübung. Für 
Doktorandinnen und Doktoranden fordern wir daher ausreichend tarifvertraglich 
geregelte Beschäftigungsverhältnisse zur Qualifikation mit Sozialversicherungsschutz, die 
mindestens drei Viertel der Arbeitszeit für die eigenständige Qualifikation vorsehen. 
Fächerübergreifende Graduiertenzentren sollen alle Promovierende bei der Aufnahme, 
Durchführung und dem erfolgreichen Abschluss des Promotionsvorhabens unterstützen. 
Wir treten für mehr Transparenz und soziale Gerechtigkeit beim Zugang zur Promotion 
ein - auch für Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen. 
 
 
2. Postdocs verlässliche Perspektiven geben 
 
Promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Postdocs) müssen verlässliche 
berufliche Perspektiven haben: durch einen Tenure Treck, der den dauerhaften Verbleib 
in Hochschule und Forschung ermöglicht - unabhängig davon, ob eine Berufung auf eine 
Professur erfolgt oder nicht. Voraussetzung dafür ist eine systematische Personalplanung 
und –entwicklung durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die 
                                                 
2 Ergebnis der 4. GEW-Wissenschaftskonferenz vom 1.-4.9.2010 in Templin, vorgestellt am 6.9.2010 
3 vollständiger Text unter http://www.templiner-manifest.de 
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Hochschullehrerlaufbahn muss über unterschiedliche Karrierewege erreichbar sein, die 
Habilitation ist dabei immer nur eine Möglichkeit. 
… 
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Für einen einheitlichen Status und gleichberechtigte demokratische 

Teilhabe von Promovierenden an deutschen Hochschulen 
 

Positionspapier der Projektgruppe DoktorandInnen der GEW4 
 

Einleitung 

 
Es gibt viele verschiedene Wege zur Promotion und ebenso vielfältig und unterschiedlich 
gestalten sich auch die Beteiligungsmöglichkeiten der Promovierenden an hochschulin-
ternen Entscheidungsprozessen. Bislang sind Promovierende als solche in der universitä-
ren Selbstverwaltung so gut wie unsichtbar; nur diejenigen, die als wissenschaftliche Mit-
arbeiterInnen über eine Qualifikationsstelle beschäftigt sind, partizipieren in der Status-
gruppe des Mittelbaus in den Gremien der universitären Selbstverwaltung. Promovieren-
de, die ohne Arbeitsvertrag als „Promotionsstudierende“ immatrikuliert sind, gehören 
damit zur Statusgruppe der Studierenden.5  Alle anderen Promovierenden tauchen in gar 
keiner Statusgruppe auf.6 Verwundert es da, wenn meist über Promovierende, selten aber 
mit Promovierenden diskutiert wird? Die Partizipation steht und fällt mit einem einheitli-
chen Status für alle Promovierenden. 
 
Dabei muss die Anerkennung eines einheitlichen Status damit einhergehen, dass die 
Promotion als erste Phase selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und nicht als eine dritte Stu-
fe des Studiums angesehen wird. Promovierende leisten einen eigenen Forschungsbeitrag, 
werben häufig ihre eigenen Projektmittel ein, übernehmen Lehraufgaben und betreuen 
sowie benoten dabei Studierende. Oft tragen sie bereits mit Publikationen und Konfe-
renzbeiträgen zur Reputation ihres Forschungsbereiches bzw. „Lehrstuhls“ bei. 
 
Der Lissabon-Prozess7, der Bologna-Prozess und die Exzellenzinitiative8 haben an den 

                                                 
4 Beschlossen vom Bundesfachgruppenausschuss Hochschule und Forschung der GEW am 14.2.2010. Das 

Positionspapier wurde federführend von Anne Krüger und Jenny Schmithals bearbeitet. Ein wichtiger 
Ausgangspunkt für dieses Positionspapier war der Artikel von Jana Günther: Mitbestimmung von Promo-
vierenden; in: Kleinwächter, Claudia (Hrsg.): Die Zukunft der Hochschulen in einer föderalisierten Bil-
dungslandschaft, Frankfurt am Main 2006, S. 91-95. 

5 Dies gilt nur, sofern die jeweiligen Studienordnungen der Hochschulen eine Regelung bezüglich der Im-
matrikulation von Promovierenden eingeführt haben. 

6 In verschärfter Weise gilt dieses Problem gerade auch für jene Post-DoktorandInnen, welche durch ein 
Stipendium bspw. in einem Graduiertenkolleg an die Hochschule gebunden sind. Ihnen wird der Status der 
akademischen Mitarbeiterin/ des akademischen Mitarbeiters häufig nicht zuerkannt, eine Registrierung 
(und politische Vertretung) als Studierende scheidet hier aber erst recht als sachfremd aus. Gleiches gilt für 
HabilitandInnen Lehrbeauftragte oder PrivatdozentInnen, die keinen Arbeitsvertrag mit einer Hochschule 
haben. Auf diese Personengruppen wird im Folgenden nicht explizit eingegangen. Für diese wird eine ge-
nerelle Zurechnung zur Statusgruppe der Mitarbeiter gefordert. 

7 vgl. Website zum Europäischen Forschungsraum ERA (insbesondere die Europäische Charta für 
Forscher): 

 http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm (Zugriff am 05.07.2010). 
8 Auch die zweite Programmphase für die Jahre bis 2017 sieht wieder in der ersten projektorientierte För-

derlinie für Graduiertenschulen zwischen 1 bis 2,5 Millionen Euro pro Jahr (insgesamt rund 60 Millionen 
Euro jährlich) vor: http://www.bmbf.de/de/1321.php (Zugriff am 05.07.2010). 
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deutschen Hochschulen große Veränderungen angestoßen, die auch die Promotionsphase 
betreffen. Sie können Gestaltungschancen bieten, um endlich eine echte Partizipation, 
einen einheitlichen Status von Promovierenden sowie die Anerkennung der Promotion als erste 
wissenschaftliche Berufsphase zu verankern. 
 
In der aktuellen Phase der Umstrukturierung ist es entscheidend, dass Promovierende als 
einheitliche Statusgruppe an den Hochschulen dezidiert auf ihre Belange aufmerksam 
machen, sich verantwortlich in die Reformphase einbringen und sich in Interessengrup-
pen „vor Ort“ organisieren können. Auf dieser Ebene können die GEW und die bun-
desweite Projektgruppe DoktorandInnen entscheidende Hilfe leisten. 
 

Partizipation an den Hochschulen nicht an die Finanzierung, sondern an die 
Tätigkeit knüpfen! 
 
Mittlerweile werden zur Strukturierung der Promotion zunehmend sogenannte Graduier-
tenschulen und Promotionsstudiengänge eingerichtet.9 Doch hat dies bislang nicht dazu 
geführt, die Frage nach einem einheitlichen Status von Promovierenden und damit auch 
ihre Partizipation an den Hochschulen zu lösen. Sowohl innerhalb dieser Promotions-
programme als auch generell im universitären Betrieb sind Promovierende ohne Qualifi-
kationsstelle an Entscheidungsprozessen wenig bis gar nicht beteiligt. 
 
Zudem kann die Zugehörigkeit von Promovierenden zur Hochschule je nach Landes-
hochschulgesetz von ihrer Immatrikulation abhängig sein, die darüber entscheidet, ob 
Promovierende nicht nur als Angehörige, sondern auch als wahlberechtigte Mitglieder ihrer 
Fakultät gelten10 - falls sie überhaupt einen Status an der Hochschule haben. Darüber 
hinaus ist in den Ländergesetzen selbst für Promovierende als Hochschulmitglieder ganz 
unterschiedlich geregelt, zu welcher Statusgruppe sie gehören: den wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen im akademischen Mittelbau oder aber der Studierendenschaft - je nach 
dem auf welchem Wege sie ihre Promotion absolvieren.11 Zum Teil überlassen die Lan-
desgesetze es sogar den Hochschulen, dies in ihrer Grundordnung zu regeln. 
 
Damit entscheidet absurderweise nicht die wissenschaftliche Tätigkeit, sondern allein die 
Art der Finanzierung darüber, wo Promovierende ihre Vertretung an den Hochschulen 
suchen müssen.12 Finanzieren sie sich über einen Arbeitsvertrag mit der Hochschule, 

                                                 
9 Jährlich schließen rund 25.000 DoktorandInnen ihre Promotion ab. Institutionen wie die Hans-Böckler-

Stiftung, die Promovierende fördern, bestätigen, dass der Anteil von Promovierenden, die in Graduierten-
kollegs eingebunden sind, steigt. Es gibt aber keine Statistik, die die Anzahl an absolvierten Dissertationen 
nach den verschiedenen Promotionswegen aufschlüsselt. Genaue Zahlen sind wegen der Heterogenität der 
Wege, die zur Promotion führen, kaum zu ermitteln. 

10 „Bundesbericht zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses“; 2008: 
 http://www.buwin.de/fileadmin/kisswin/download/BUWIN_download.pdf (Zugriff am 05.07.2010); S. 

152ff. 
11 Einzige positive Ausnahme bilden hier die Länder Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, in denen die 

Promovierenden einheitlich in der Gruppe der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen vertreten werden. 
12 An einigen Hochschulen ergeben sich dadurch sogar Dopplungen, d.h. promovierende Wissenschaftliche 

MitarbeiterInnen können oder müssen sich zusätzlich als Promotionsstudierende einschreiben und so theo-
retisch in beiden Statusgruppen mitwirken. Entweder erhalten sie dann die Wahlfreiheit, in welcher Grup-
pe sie ihr Stimmrecht ausüben wollen oder sie werden in den akademischen Gremien dem Mittelbau zuge-
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werden sie dem akademischen Mittelbau zugerechnet. Erfolgt die Finanzierung über ein 
Stipendium oder die Promotion wird anderweitig extern finanziert, so werden Promovie-
rende, sofern sie sich immatrikulieren, der Gruppe der Studierenden zugeordnet und 
müssen mit diesen in Konkurrenz um die für die Studierenden vorgesehenen Gremien-
plätze treten, obwohl sich Bedürfnisse und Interessenlage erheblich unterscheiden kön-
nen. Ein Sonderfall tritt ein, wenn die Promovierenden sich zwar über eine wissenschaft-
liche Tätigkeit an der Hochschule finanzieren, dies aber nicht als „wissenschaftliche Mit-
arbeiterIn“, sondern als „wissenschaftliche Hilfskraft“ tun. Letztere gehören formal nicht 
zum Mittelbau und nehmen als solche zunächst auch nicht an den akademischen Gre-
mienwahlen teil. Eine Partizipation wäre also erneut an die Immatrikulation als Promoti-
onsstudentIn und Mitwirkung in der studentischen Gruppe geknüpft. 
 
Diese kurze Auflistung zeigt deutlich: Ob und wie Promovierende ihre Rechte an der 
Hochschule vertreten können, hängt wesentlich von der Form ihrer Finanzierung ab. Ei-
ne sinnvolle Vertretung muss aber mit einer Stimme sprechen können! 
 

Status im Wissenschaftssystem – Promovierende gehören als 
WissenschaftlerInnen zum Mittelbau! 
 
Zwar forderte das - gescheiterte - 5. Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes 
von 200213 eine Einschreibung der Promovierenden als DoktorandInnen und ihren Sta-
tus als Hochschulmitglieder. Doch die aktuellen Diskussionen über den hochschulpoliti-
schen Status von Promovierenden vermitteln den Eindruck, dass sich die Vorstellung von 
Promovierenden als Studierende im bundesdeutschen Kontext durchsetzt. Diese Ent-
wicklung steht im krassen Gegensatz dazu, dass die Promotionsschrift eine eigenständige 
wissenschaftliche Forschungsleistung ist und der Prozess dorthin – unabhängig davon ob 
auf einer wissenschaftlichen Stelle oder anderweitig finanziert - eine wissenschaftliche 
Arbeitsphase. Die aktuelle Behandlung der Promovierenden als „postgraduale Studieren-
de“ steht deshalb im eklatanten Widerspruch dazu, dass DoktorandInnen bereits einen 
großen Beitrag zur innovativen wissenschaftlichen Forschung leisten. Sie sind es, die ne-
ben WissenschaftlerInnen in der Postdoc-Phase und jungen ProfessorInnen den Großteil 
der wissenschaftlichen Leistung und Lehre (oftmals unentgeltlich) erbringen und die 
meisten Drittmittel einwerben. Dass die Promotion als erste Berufsphase und nicht als 
verlängertes Studium anzusehen ist, betonen seit einigen Jahren auch die Interessensver-
tretungen der Natur- und Ingenieurwissenschaften in Deutschland, ebenso aber bei-
spielsweise die Europäische Kommission mit Blick auf die Attraktivität des europäischen 
Forschungsraumes, durchaus mit Auswirkungen auf die Bologna-Nachfolge-
Verhandlungen.14 Diesen Worten müssen nun auch Taten - in Landeshochschulgesetzen 

                                                                                                                                                     
rechnet und haben darüber hinaus noch ein Stimmrecht in der studentischen Selbstverwaltung. 

13 Die 5. Novelle wurde 2004 aufgrund der strittigen Einführung der Juniorprofessur als Regelweg zur Pro-
fessur für verfassungswidrig erklärt. In dieser Fassung des HRG befand sich auch jener Paragraf 21, wel-
cher die Gesetzgebenden der Länder zur Anerkennung des DoktorandInnen-Status aufforderte 
(Moes/Tiefel: Promovieren mit Perspektive; 2006; S. 40). 

14 So hat beispielsweise die Deutsche Physikalische Gesellschaft DPG schon 2005 die Beschlüsse der 
Bologna-Folgekonferenz in Bergen kritisiert, insoweit die Diskussionen um die Promotion als „dritte 
Studienphase“ im Bolognaprozess das deutsche Modell der Promotion im Zusammenhang mit einer ersten 
Berufsphase in der Forschung in Frage stellten. Eine ähnliche Stoßrichtung verfolgten diverse Äußerungen 
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und Grundordnungen - folgen! DoktorandInnen müssen als „early stage researchers“ 
ernst genommen und ihrer Tätigkeit entsprechend der Gruppe der wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen zu geordnet werden15 - und das unabhängig von ihrer Finanzierung! 
 
Stattdessen verlieren durch die Tendenz der letzten Jahre, zunehmend Stipendien anstatt 
Stellen für die Promotionsphase zu vergeben, immer mehr Promovierende ihren An-
spruch, als wissenschaftliche MitarbeiterInnen in den akademischen Gremien ihre Inte-
ressen zu vertreten.16 Sofern sie noch Partizipationsrechte haben, sind diese auf die Stu-
dierendengruppe beschränkt. Hinzu kommt die Gefahr, die Promotion durch eine zu-
nehmende Strukturierung in stipendienfinanzierten Promotionsprogrammen und eine 
zunehmende Orientierung an Modellen der angloamerikanischen Graduate Schools zur 
dritten Studienphase herabzustufen. Obwohl diese Gruppe bereits über mindestens ei-
nen, künftig sogar zwei Studienabschlüsse verfügt, eigenständig forscht und lehrt, soll sie 
ihre Interessen gemeinsam mit Studierenden artikulieren, deren Probleme sich strukturell 
stark unterscheiden, in Fragen der Lehre sogar diametral entgegenstehen können. Die 
GEW begrüßt zwar Bemühungen um eine bessere Strukturierung der Promotionsphase 
durch neue Institutionen wie Graduiertenzentren17, lehnt aber eine solche Abwertung 
sowie die Tendenz einer „Verschulung“ der Promotionsphase ausdrücklich ab. Für viele 
der neuen Graduierteneinrichtungen kommt außerdem hinzu, dass sie eine - demokra-
tisch legitimierte - Partizipation der Promovierenden gar nicht vorsehen. Dieser Wider-
spruch zwischen wissenschaftspolitischem Anspruch und hochschulpolitischer Wirklich-
keit muss ein Ende finden! 
 

Deshalb fordern wir… 
 
1. Bestehende Graduierteneinrichtungen durch demokratische Mitbestimmungsor-
gane ergänzen! 

Wo Promovierende in Graduiertenzentren, Graduate Schools oder Promotionskollegs 
eingebunden sind, müssen interne Partizipationsmöglichkeiten geschaffen und 
                                                                                                                                                     

von ingenieur- und naturwissenschaftlichen Vereinigungen, bis hin zu einer gemeinsamen Erklärung im 
Vorfeld der Bologna-Folgekonferenz 2009 in Leuven  (vgl. 
https://www.tu9.de/media/docs/tu9/220409_Gemeinsame_Erklaerung_Promotion_Leuven.pdf (Zugriff am 
05.07. 2010)). Nicht zuletzt in Deutschland ist also die Position stärker geworden, die Frage nach dritter 
Studien- oder erster Berufsphase zumindest offenzulassen. 

15 Diese Forderung nach einer attraktiven Absicherung der Forschungstätigkeit findet sich auch in der „Eu-
ropäischen Charta für Forscher“: „Alle Forscher, die eine Forschungslaufbahn eingeschlagen haben, soll-
ten als Angehörige einer Berufsgruppe angesehen und entsprechend behandelt werden. Dies sollte bereits 
zu Beginn ihrer Laufbahn, d.h. nach ihrem Hochschulabschluss, der Fall sein und sämtliche Gruppen um-
fassen – unabhängig von ihrer Klassifizierung auf einzelstaatlicher Ebene.“ (Europäische Kommission: 
Europäische Charta für Forscher, 2005, S. 17; 
http://www.ec.europa.eu/eracareers/pdf/am509774CEE_EN_E4.pdf (Zugriff am 05.07.2010)). 

16 Damit einher gehen auch sozialrechtliche Konsequenzen innerhalb der Sozialversicherung. Im Fall der 
Kranken- und Pflegeversicherung gelten Promovierende ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
(z. B. StipendiatInnen) als sogenannte „freiwillig Versicherte“. Dies bedeutet, dass sie den vollen Beitrags-
satz wie selbständig Tätige entrichten müssen. Hinsichtlich der Renten- oder Arbeitslosenversicherung 
müssen zwar keine Beiträge entrichtet werden, doch wird auf diese Weise dann auch in der Promotionszeit 
keinerlei Anrecht auf entsprechende Leistungen erworben. 

17 GEW (2007): Baustelle Promotion – Ein Haus braucht ein Dach. Das Graduiertenzentren-Konzept der 
Promovierenden in der GEW (Seiten 14 ff. dieser Broschüre). 

12



 

demokratisch ausgestaltet werden. Nur so kann eine faire und gleichberechtigte 
Interessenvertretung der Promovierenden garantiert werden. 
 
2. Alle Promovierenden in der Statusgruppe der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
zu Mitgliedern ihrer Hochschule machen! 

Unabhängig von ihrer Finanzierung müssen die Hochschulen allen Promovierenden er-
möglichen, wahlberechtigte Mitglieder im wissenschaftlichen Mittelbau zu werden und 
sich aktiv in den universitären Gremien an Entscheidungen über ihre Belange zu beteili-
gen. 
 
3. Die Promotion als erste wissenschaftliche Berufsphase anerkennen! 

Entsprechend ihrer Tätigkeit in Forschung und Lehre müssen Promovierende als „early 
stage researchers“ und damit als gleichberechtigte WissenschaftlerInnen anerkannt wer-
den. Damit einhergehen muss eine angemessene Finanzierung mit Sozialversicherungs-
schutz, die vorrangig18 über tarifvertraglich geregelte Qualifikationsstellen erfolgt, auf 
welchen mindestens drei Viertel der Arbeitszeit für die Promotion zur Verfügung ste-
hen.19 
An diesem Anspruch müssen sich alle Akteure, seien es Regierungen, Parteien, Förder-
werke, Hochschulleitungen oder auch die Förderer der Wissenschaft wie die DFG messen 
lassen. In jüngster Zeit lassen sich zwar einige Bewegungen in dieser Richtung erkennen20, 
es kommt aber darauf an, diesen Anspruch für alle Promovierenden umzusetzen! 

                                                 
18 Aufgrund der oben dargelegten Gründe sollten Stipendien nur im Ausnahmefall und mit Einverständnis 

der Promovierenden vergeben werden. 
19 siehe auch GEW (2008): Informationslücken schließen, Promotionsphase absichern, Karrierewege 

reformieren; unter 
http://www.wissenschaft.gew.de/Binaries/Binary39477/Wissenschaftlicher_Nachwuchs.pdf (Zugriff am 
05.07.2010). 

20 Die DFG stellt auf Beschäftigungsverhältnisse um: Graduiertenschulen der Exzellenz-Initiative dürfen 
oftmals Stellen vergeben und tun das teilweise auch. Vorher schon hatte sich die Max-Planck-Gesellschaft 
immerhin offiziell von der Praxis distanziert, nichtdeutsche Promovierende grundsätzlich über Stipendien 
zu finanzieren. 
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Wege zur Promotion 

 
Vorschläge der Promovierenden in der GEW für mehr Transparenz und soziale 

Gerechtigkeit beim Zugang zur Promotion21 
 

0. Problemabriss 
 
Der Schritt, nach Beendigung des Studiums oder im Anschluss an eine Berufsphase eine 
Promotion zu beginnen, ist gekennzeichnet von Überlegungen, wie der zukünftige Le-
bensabschnitt inhaltlich, persönlich und vor allem finanziell gestaltet werden soll. Sind 
die Bedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland allgemein nicht 
ideal, ist vor allem die Anfangsphase der Promotion noch einmal besonders prekär. 
 
Bevor ein Stipendium, zum Teil auch eine Qualifikationsstelle, angetreten werden kann, 
müssen in den meisten Fächern vielschichtige Rahmenbedingungen geklärt bzw. organi-
siert werden, zum Beispiel Themenfindung, Exposéerstellung, BetreuerInnenwahl, 
Betreuungsbedingungen und Infrastruktur. Diese Phase, die als „Exposé-Phase“ (oder 
auch Prä-Dok-Phase) bezeichnet werden kann, ist erst durch die Klärung der Finanzie-
rung und des Themas beendet. Adäquate spezifische Beratung und stützende Angebote 
(zum Beispiel durch die Gewerkschaften) sind insbesondere in dieser Phase hilfreich und 
notwendig. Dabei vertreten wir aber die Auffassung, dass die Exposéerstellung integraler 
Bestandteil des Promotionsprozesses ist und deshalb mit in die Finanzierungsmöglichkei-
ten einbezogen werden muss. Sie ist kein extra Abschnitt zwischen Studium und Promo-
tion, gestaltet sich aber unter den derzeitigen Bedingungen als solcher. 
 
Ziel verantwortlicher Hochschulpolitik sollte es sein, NachwuchswissenschaftlerInnen22 in 
ausreichendem Umfang Qualifizierungsstellen zur Verfügung zu stellen, welche die Vor-
bereitung der Forschungsarbeit beinhalten. Exposéerstellung und die Sicherung der Fi-
nanzierung der Promotion wären somit an die Stelle gebunden. Im derzeitigen Kontext 
zeichnet sich jedoch ab, dass vermehrt auf eine Promotionsförderung im Rahmen von 
Stipendien gesetzt wird. Das BMBF erhöhte in den letzten Jahren die finanziellen Mittel 
für die Begabtenförderwerke23 und setzte diesen Trend durch die Förderlinie zu Graduier-
tenschulen innerhalb der Exzellenzinitiative fort.24 Sowohl der Weg zu einem solchen 
Stipendium als auch die Suche nach einer Promotionsstelle gestalten sich jedoch zuneh-
mend langwierig. Genau in diesem Spannungsfeld zwischen der Forderung nach Vollzeit-
Promotionsstellen und der bestehenden Realität bewegt sich dieses Papier. Es soll vor al-
lem die Phase zwischen der Entscheidung zur Promotion und Sicherung der Finanzie-
                                                 
21 Beschlossen vom Bundesfachgruppenausschusses Hochschule und Forschung der GEW am 12.9.2009. 

Das Positionspapier wurde federführend von Claudia Koepernik und Jana Günther bearbeitet. 
22 Die Projektgruppe DoktorandInnen steht der Bezeichnung „NachwuchswissenschaftlerInnen“ kritisch 

gegenüber, denn „NachwuchswissenschaftlerInnen“ impliziert zum einen, dass junge Forschende aus-
schließlich universitäre Karrierewege anstreben, zum anderen erscheint uns der Begriff Nachwuchs für 
ausgebildete WissenschaftlerInnen unangemessen. 

23 BMBF (2007): Stipendien für Promovierende in der Begabtenförderung steigen, 19.12.2007 [Pressemittei-
lung 259/2007]: http://www.bmbf.de/press/2205.php (Zugriff am 05.07.2010). 

24 http://www.bmbf.de/de/1321.php (Zugriff am 05.07.2010). 
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rung in den Blick genommen werden, die bis zu einem Jahr dauern kann. 
 
Dabei stellt sich die Situation je nach Fach unterschiedlich dar: In den Natur- und Inge-
nieurwissenschaften finden sich oftmals noch Vollzeit-Qualifizierungsstellen bzw. Dritt-
mittelstellen. Auch die eigenständige Suche nach einem geeigneten Thema erübrigt sich 
meist, da ein Thema gestellt wird oder sich aus einem Drittmittelprojekt ergibt. 
 
Im Gegensatz dazu sind in den Geistes- und Sozialwissenschaften Stellen Mangelware, 
das Thema wird meist selbst gewählt und die Mehrzahl der Promovierenden ist auf ein 
Stipendium angewiesen.25 
Promotionsinteressierte setzen sich zudem häufig arbeits- und zeitaufwendigen 
Bewerbungsschleifen aus, um in Promotionsprogramme oder in Graduiertenkollegs 
aufgenommen zu werden. 
 
Die hier vorgelegten und zu diskutierenden Positionen stellen Vorschläge zur Verbesse-
rung und Verkürzung dieser Phase vor. Dahinter steht nicht die Absicht, dem allgemei-
nen Trend26 zu folgen, der auf eine Verkürzung der Promotionszeiten drängt. Vielmehr 
soll einer Prekarisierung der Übergangszeit durch eine ausreichende Finanzierung entge-
gen gewirkt werden, ohne dass dadurch eine neue Phase institutionalisiert wird. 
 
 
1. Anschubfinanzierung und Unterstützung für die Phase der Exposé-Erstellung 
 
In den vergangenen Jahren ist es in vielen Fächern leider üblich geworden, dass die Ü-
bergangsphase nach Abschluss des Studiums bis zur offiziellen Aufnahme der Promotion 
mit Arbeitslosengeld II (seltener ALG I) sowie mit studentischen oder selbstständigen 
Tätigkeiten finanziert werden muss. Gerade diese Phase ist daher finanziell abzusichern. 
 
Die GEW fordert die Schaffung ausreichend tarifvertraglich geregelter Qualifikationsstel-
len mit Sozialversicherungsschutz, in welchen den Promovierenden mindestens drei Vier-
tel der Arbeitszeit für die Weiterentwicklung ihres Promotionsprojekts zur Verfügung 
steht.27 
 
Als Zwischenlösung ist außerdem den Begabtenförderwerken und anderen Stipendienge-
berInnen zu empfehlen, die Exposéerstellung in das Stipendium mit unterstützenden 
Coaching-Angeboten zu integrieren und die Laufzeit des Stipendiums dementsprechend 
um drei bis sechs Monate zu verlängern. 
 

                                                 
25 BMBF (Hrsg.) (2008): Bundesbericht zur Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses; unter: 

http://www.buwin.de/index.php?id=301 (Zugriff am 05.07.2010). 
26 u.a.: HRK (2007): Quo vadis Promotion? Doktorandenausbildung in Deutschland im Spiegel 

internationaler Erfahrungen, unter http://www.hrk.de/de/download/dateien/Beitr7-2007-
QuoVadisPromotion.pdf (Zugriff am 05.07. 2010); BMBF (2000): Hochschuldienstrecht für das 21. 
Jahrhundert, unter: http://www.bmbf.de/pub/dienstrecht.pdf (Zugriff am 05.07.2010). 

27 GEW (2008): Informationslücken schließen, Promotionsphase absichern, Karrierewege reformieren; 
unter: 

 http://www.wissenschaft.gew.de/Binaries/Binary39477/WissenschaftlicherNachwuchs.pdf (Zugriff am 
05.07.2010). 
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Grundlage für eine Bewerbung wäre dann nicht mehr ein ausführliches Exposé, sondern 
vielmehr eine Skizze zum geplanten Projekt, um diese prekäre Phase zu verkürzen 
beziehungsweise abzuschaffen. 
 
Solange eine ausreichende Anzahl an Qualifizierungsstellen mit integrierter Exposéphase 
bzw. erweiterte Stipendien nicht vorhanden sind, wird darüber hinaus eine Überbrü-
ckungsfinanzierung als notwendig angesehen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt in den 
Empfehlungen zur DoktorandInnenausbildung28 Promotionsvorbereitungsstipendien mit 
einer Laufzeit von drei bis sechs Monaten zu vergeben. Innerhalb der Fachbereiche und 
Hochschulen (zum Beispiel im Rahmen von Landesstipendien, Frauenförderprogram-
men oder innerhalb von Graduiertenkollegs) aber auch bei den Begabtenförderwerken 
könnten solche Anschubfinanzierungsmodelle in Form von Stellen und Stipendien ein-
gerichtet werden. 
 
Um die Übergangsphase zwischen Examen und Promotionsförderung zu entlasten, sollte 
es Studierenden möglich sein, auch über das Datum ihrer letzten Abschlussprüfung hin-
aus immatrikuliert zu bleiben. Eine automatische Exmatrikulation und der Verlust des 
Studierendenstatus führen ansonsten u. a. dazu, dass die studentische Pflichtversicherung 
in der Krankenkasse nicht mehr genutzt werden kann und stattdessen eine freiwillige 
Versicherung mit einem in der Regel dreimal so hohen Versicherungsbeitrag fällig wird. 
Eine Forderung der GEW29 ist es, innerhalb von Graduiertenzentren für Promotionsinte-
ressierte in der Endphase des Studiums integrierte Angebote zu generieren, die einen ge-
zielten Übergang zur Promotion vorbereiten. (Coaching-)Angebote zur Klärung der Mo-
tivation und der formalen Voraussetzungen für die Promotion sowie Hilfen bei der kon-
kreten Themenfindung als auch Exposéschreibwerkstätten erleichtern den Anfang. Durch 
die dort gebotene Unterstützung können bereits Studierende informiert werden und sich 
mit den Aspekten der Themenfindung und Exposéerstellung sowie den Möglichkeiten 
der Finanzierungen auseinandersetzen und mit Vorarbeiten beginnen. Der Wissen-
schaftsrat hat bereits 2002 das Fehlen von vorgelagerten Unterstützungs- und Trainings-
programmen seitens der Fachbereiche und Wissenschaftsorganisationen bemängelt und 
beispielhaft empfohlen, promotionsinteressierte Studierende bereits in laufende For-
schungsprojekte zu integrieren, aber auch Berufsberatungsangebote, um spezielle Ange-
bote für Promotionsinteressierte und Promovierende zu ergänzen. Die GEW fordert dar-
über hinaus, die Erstellung eines Exposés bzw. die Kompetenzvermittlung bezüglich Pro-
jektmitteleinwerbung bereits im Rahmen von Master-Modulen (egal welche Spezialisie-
rung dieser hat und wo der Studiengang stattfindet) zu ermöglichen.30 
 
Die Überbrückungsfinanzierungen sollten überprüft werden, sobald eine Integration der 
Exposéphase in die reguläre Promotionsfinanzierung gewährleistet ist. Die GEW strebt 
eine einheitliche, tarifvertraglich geregelte Einrichtung von Qualifikationsstellen an. Dar-

                                                 
28 Wissenschaftsrat (2002): Empfehlungen zur Doktorandenausbildung; unter: 
 http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5459-02.pdf (Zugriff am 05.07.2010). 
29 GEW (2007): Baustelle Promotion – Ein Haus braucht ein Dach. Das Graduiertenzentren-Konzept der 

Promovierenden in der GEW (Seiten 14 ff. dieser Broschüre). 
30 Die Kompetenz, Projektanträge zu verfassen, und das Einwerben von Drittmitteln sind Kernkompetenzen, 

die im Allgemeinen ebenso für außeruniversitäre Karrierewege zweifelsfrei an Relevanz gewonnen haben 
und welche bereits in Masterstudiengängen fakultativ angeboten werden sollten. 
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über hinaus wird sie darauf hinwirken, vielfältige Unterstützungsangebote für Promoti-
onsinteressierte zu schaffen.31 
 
 
2. Klärung der Zugangsvoraussetzungen zur Promotion und Transparenz der 
Auswahlkriterien 
 
Die GEW betont, dass der Zugang zur Promotion nicht unsachgemäß eingeschränkt 
werden darf. Formale Hürden bei der Aufnahme einer Promotion sind daher so niedrig 
wir möglich zu halten und unnötige Hindernisse zu beseitigen. 
 
Immer noch sind Promotionsordnungen in Deutschland sehr unterschiedlich und in vie-
len Fällen seit Jahren nicht weiter entwickelt oder reformiert worden. Neue Promotions-
programme hingegen enthalten häufig zusätzliche Auswahlkriterien. Dazu kommen 
Landeshochschulgesetze, die die Bedeutung von und die damit einhergehende Verant-
wortung für Promovierende nicht anerkennen. Die Verpflichtung zum Besuch von Veran-
staltungen, das Nachholen von zusätzlichen Hauptstudiums- bzw. Masterveranstaltungen 
und die Forderung nach Bildungszertifikaten (z.B. Latinum, Graecum) unabhängig von 
deren inhaltlichem Zusammenhang mit dem Promotionsvorhaben wirken sich nicht nur 
verlängernd auf die Promotionsphase an sich aus. Wo sie bereits bei der formalen An-
nahme zur Promotion nachgewiesen werden müssen, haben sie auch Auswirkungen auf 
die Dauer der Exposéphase, da bei den meisten Begabtenförderwerken eine Zulassung 
zur Promotion der Bewerbung für ein Stipendium beigelegt werden muss. 
Die Verantwortungsträger auf allen Ebenen sollen - beraten durch Promovierende und 
Graduiertenzentren - entsprechende Regelungen überprüfen, insbesondere auch um 
Fachhochschul-AbsolventInnen und all jene, die in einem anderen Fach als dem ihres 
Studienabschlusses promovieren wollen, nicht mit sachfremden Promotionsauflagen zu 
belasten. Es gilt, grundsätzlich zu betonen, dass es sich um AkademikerInnen handelt, 
die durch den Erwerb eines Hochschulabschlusses bereits die erforderliche wissenschaftli-
che Qualifikation für eine Promotion vorzuweisen haben. Sie werden an Graduierten-
zentren oder - wo noch nicht vorhanden - an Hochschulen anzusiedelnde Betreuungs- 
und Coaching-Angebote wahrnehmen, um gegebenenfalls fehlende Fachkompetenzen 
zu erwerben. Restriktive, veraltete und zwischen Fächern und Hochschulen nicht ver-
gleichbare Promotionsordnungen und Zulassungsvoraussetzungen führen ebenso wie 
mangelnde Finanzierungsoptionen dazu, dass geeignete Personen sich gegen eine Promo-
tion entscheiden. 
 
Bei der Überarbeitung von Promotionsordnungen ist daher von allen Beteiligten darauf 
zu achten, ungerechtfertigte Hürden abzubauen und eindeutige Regelungen und 
höchstmögliche Transparenz herzustellen. Die Förderung von Promotionsinteressierten 
durch Betreuungs- und Coaching-Angebote ist wiederum nicht nur Aufgabe der Univer-
sitäten bzw. Graduiertenzentren, sondern auch eine der Gewerkschaften und Begabten-
förderwerke. Durch weniger Hürden und mehr Transparenz sowie eine gesicherte Finan-
                                                 
31 GEW (2008): Informationslücken schließen, Promotionsphase ansichern, Karrierewege reformieren; 

unter: 
 http://www.wissenschaft.gew.de/Binaries/Binary39477/WissenschaftlicherNachwuchs.pdf (Zugriff am 

05.07.2010). 
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zierung kann zudem ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit geleistet werden. 
 
 
3. Chancengleichheit 
 
Mit jeder Qualifikationsstufe gehen Wissenschaftlerinnen „verloren“32 - ein Aspekt der 
sich durch eine langwierige und ungesicherte Vorphase der Promotion noch verstärkt. In 
vielen Fällen ist davon auszugehen, dass Frauen an ihren Universitäten eine schlechtere 
Anbindung und Unterstützung vorfinden als Männer. Ziel ist es, Absolventinnen mit 
Promotionsabsicht zu unterstützen, um der GEW-Forderung einer „geschlechtergerech-
ten Beteiligung von Frauen als Wissenschaftlerinnen an den Strukturen, Prozessen und 
Inhalten von Forschung und Lehre“ gerecht zu werden.33 
 
Studien zeigen, dass auch beim Zugang zur Promotion die soziale Herkunft eine Rolle 
spielt.34 Die GEW setzt sich dafür ein, dass eine Promotion unabhängig von der sozialen 
und regionalen Herkunft oder einem Migrationshintergrund sowie auch zu einem 
späteren Zeitpunkt als nach dem Studium im Sinne lebenslangen Lernens möglich sein 
muss. Altersgrenzen beim Zugang zu Stipendien gehören abgeschafft. 
 
Promotionsinteressierten Eltern wird der Zugang zu einer Promotion in der Exposéphase 
durch die unsichere Finanzierungslage und die Vereinbarkeitsproblematik zusätzlich er-
schwert. Ihnen sollte die Möglichkeit gegeben sein, Kinderbetreuungseinrichtungen ihrer 
Hochschule unentgeltlich in der Exposéphase (aber auch Promotionsphase) nutzen zu 
können. Ein umfangreiches Beratungsangebot, beispielsweise innerhalb von Graduier-
tenzentren, und zeitlich flexible Qualifikationsangebote müssen speziell für Promotions-
interessierte und Promovierende mit Kindern zur Verfügung stehen. 
 
 
4. Promotionsvorbereitende Angebote und Beratung für promotionsinteressierte 
Studierende als Aufgabenfeld für Hochschulen und die GEW 
 
Promotionsvorbereitende Angebote für Promotionsinteressierte müssen ein fester Be-
standteil der Veranstaltungen von Graduiertenzentren sein. Zudem sollten hier interes-
sierte Personen Beratungsangebote bezüglich aller Fragen, die die Promotion betreffen, 
finden. Dadurch könnten in der Endphase des Studiums bereits wichtige Elemente zur 
Klärung der Rahmenbedingungen einer Promotion integriert und die entsprechenden 
Kompetenzen aufgebaut werden, die eine zügige Erstellung des Exposés ermöglichen.  
 
 
                                                 
32 GEW (2007): Chancengleichheit und Offenheit – GEW-Eckpunkte zu Karrieren von 

Wissenschaftlerinnen; unter: 
  http://www.wissenschaft.gew.de/Binaries/Binary36271/Dok-HuF-2007-06.pdf (Zugriff am 05.07.2010). 
33 GEW (2008): Stellungnahme der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zur Öffentlichen 

Anhörung „Frauen in der Wissenschaft und Gender in der Forschung“, S. 19; unter: 
http://www.wissenschaft.gew.de/Binaries/Binary36859/200603AktionstagBildung.pdf (Zugriff am 
05.07.2010). 

34 Vgl. Enders; Jürgen; Bornemann, Lutz (2001): Karriere mit Doktortitel? Ausbildung, Berufsverlauf und 
Berufserfolg von Promovierten. Campus-Verlag Frankfurt/Main; New York 
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Die GEW unterbreitet im Rahmen von Seminaren ihren Mitgliedern und an einer Mit-
gliedschaft Interessierten entsprechende Angebote. Sie müssen aber flächendeckend von 
Graduiertenzentren erfolgen. 
 
 
5. Fazit 
 
Ziel ist es, mehr soziale Gerechtigkeit und Transparenz beim Zugang zur Promotion zu 
schaffen. Dazu muss vor allem die Anfangsphase (Exposéphase) adäquat gestaltet wer-
den. Die GEW leistet durch fundierte Beratung und Seminare ihren Beitrag dazu. Sie 
setzt sich aktiv für die Integration der Forschungsvorbereitung in die reguläre Finanzie-
rung der Promotion bzw. für vorübergehende Anschubfinanzierungsmodelle ein und 
lehnt jegliche Form von Zulassungsrestriktionen ab. 
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Baustelle Promotion - Ein Haus braucht ein Dach 

Das Graduiertenzentren-Konzept der Promovierenden in der GEW35 
 

Die Promotionsphase im Umbruch 
 
Die Phase der Promotion ist in den letzten Jahren ins Zentrum hochschul- und for-
schungspolitischer Diskussionen gerückt. Die GEW begrüßt dabei ausdrücklich das Ziel, 
die Situation der Promovierenden durch klarere und verbindlichere Strukturen zu verbes-
sern und damit nicht zuletzt auch die Qualität von Forschung und Wissenschaft zu för-
dern. Die vielen Mängel der derzeitigen Promotionspraxis wie der uneinheitliche sozial- 
und hochschulrechtliche Status der Promovierenden, die schlechte finanzielle Absiche-
rung, die Abhängigkeit von stark personalisierten Betreuungsverhältnissen zu den Dok-
torvätern und -müttern, die zum Teil erheblichen und kaum inhaltlich zu rechtfertigen 
Unterschiede bei den Promotionsordnungen und -regelungen, mangelhafte Möglichkei-
ten zum Austausch mit anderen Promovierenden, fehlende Angebote von den Hoch-
schulen zur ergänzenden Qualifizierung werden von der GEW seit langem kritisiert und 
die nötigen Reformen angemahnt.36 
 
Die zurzeit an Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu beobachtende 
Entwicklung, neue lokale Programme und Institutionen mit Bezeichnungen wie 
„Graduiertenzentrum“, „Graduate School“ oder „Research School“ einzurichten, 
verfehlen aber zum Teil die Reformabsichten und lösen die bestehenden Probleme nicht, 
sondern verursachen im Gegenteil sogar neue Hindernisse. Wenn z. B. neue 
Graduierteneinrichtungen lediglich die Strukturen schon bestehender Graduiertenkollegs, 
die in der Regel thematisch gebunden und sozial geschlossen sind, übernehmen, kann 
von einer grundlegenden Reform der Promotionsbedingungen an deutschen 
Hochschulen nicht gesprochen werden. Viele dieser neuen Programme strukturieren die 
Promotion zudem in einer einseitigen Interpretation des „Bologna-Prozesses“ zu einer 
„Dritten Studienphase“ um. Die Zielbestimmung der Promotion als Phase eigenständiger 
Forschung wird so zugunsten eines „letzten Studienabschlusses“ verfehlt.37 Folgerichtig 
sehen viele dieser verschulten Programme ein enges und inflexibles Pflichtcurriculum 
vor. Diese Sichtweise vermitteln nicht zuletzt Begriffe wie der der Graduierten-„Schule“, 
wie er u. a. im Ausschreibungstext der Exzellenzinitiative verwendet wird. Es ist aber 
gerade ein wichtiger und zu erhaltender Vorteil der deutschen Promotion im 
europäischen Vergleich, dass Promovierende nicht als Studierende, sondern als 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer ersten Berufsphase angesehen 

                                                 
35  Beschlossen vom Bundesfachgruppenausschuss Hochschule und Forschung der GEW am 24.6.2007 
36 Vgl. http://promovieren.gew.de, bsds. auch 

http://www.wissenschaft.gew.de/Binaries/Binary43152/doktoranden.pdf 
 (Zugriff am 05.07.2010) sowie die ausführliche Einleitung von Johannes Moes und Sandra Tiefel in: dies. 

mit Claudia Koepernik (Hg.), Promovieren mit Perspektive. Ein Ratgeber von und für DoktorandInnen, 
Bielefeld 2006. 

37 In der Bergen-Erklärung werden DoktorandInnen sowohl als Studierende als auch als Nachwuchswissen-
schaftlerInnen (early stage researchers) definiert. Eigenständige Forschung ist ein Kriterium der Promoti-
on in den ‚Dublin Descriptors‘: http://www.jointquality.org (Zugriff am 05.07.2010). 
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werden.38 Diese erbringen mit ihrer Dissertation eine eigenständige Forschungsleistung 
und werden daher mehrheitlich als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt, die Lehrveranstaltungen geben, Leistungen bewerten, Prüfungen abnehmen 
und als Mitglieder der Gruppe des wissenschaftlichen Mittelbaus an der akademischen 
Selbstverwaltung beteiligt sind. 
 
Aus unserer Sicht muss das Ziel einer flächendeckenden Reform der Promotionsbedin-
gungen die finanzielle, institutionelle und inhaltliche Unterstützung dieser eigenständi-
gen Forschungsleistung sein. Hierbei müssen auch endlich Regelungen für Teilzeit-
Promotionen auf Grund von Erziehungs- und Pflegeaufgaben, Erwerbsarbeit, gesell-
schaftlichem Engagement u. ä. ermöglicht werden. Ausgehend von dem momentanen 
Angebot an Promotionswegen legen die Promovierenden in der GEW mit ihrem Kon-
zept der „Graduiertenzentren“ ein Modell vor, das strukturiertes Promovieren ermög-
licht, ohne die Vielfalt der Promotionswege zu zerstören. Damit wenden wir uns explizit 
gegen alle Verschulungstendenzen, weshalb auf den bereits vom Wissenschaftsrat39 einge-
führten Begriff des „Graduiertenzentrums“ zurückgegriffen wird. Wenn Fachhochschulen 
Promovierende betreuen, sollten zudem auch hier Graduiertenzentren eingerichtet wer-
den. Diese Graduiertenzentren sollen folgende Rahmenbedingungen erfüllen: 
 

 Die Graduiertenzentren bieten allen Promovierenden und Promotionswilli-
gen an den Hochschulen eine fächerübergreifende Dachstruktur. Bereits be-
stehende Promotionsmodelle sollen dadurch nicht ersetzt werden, sondern 
finden unter diesem Dach ihren Platz. Langfristig sollen mit Hilfe der Gra-
duiertenzentren die bestehenden Hindernisse auf dem Weg zur Promotion 
abgebaut werden. 

 Der Zugang zu diesen Zentren darf nicht durch Aufnahmeprüfungen, Ge-
bühren oder ähnliche Hürden eingeschränkt werden. Alle Promovierende 
gehören somit einem Graduiertenzentrum an. 

 Die Graduiertenzentren machen Veranstaltungs- und Beratungsangebote, die 
von den Mitgliedern freiwillig und selbst organisiert in Anspruch genom-
men werden. Sie sind nicht Bestandteil oder Voraussetzung einer zusätzli-
chen Abschlussprüfung. 

 Die legitimierte und institutionell verankerte Beteiligung der Promovieren-
den an den Gremien der  Graduiertenzentren ist unverzichtbar. Gleichzeitig 
sollen alle Promovierenden in den akademischen Gremien der Statusgruppe 
der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen zugeordnet werden. 

 
Mit diesem Konzept von Graduiertenzentren hoffen wir, den hochschulpolitisch Aktiven, 
den Promovierenden vor Ort, den VertreterInnen der Studierenden und des wissenschaft-
lichen Mittelbaus in den akademischen Gremien und den WissenschaftspolitikerInnen in 
den einzelnen Landesparlamenten und -ministerien eine Anregung für eine mittelfristige 
strukturierte Veränderung der Promotionsphase an die Hand zu geben. 

                                                 
38 Vgl. die GEW-Studie von Antonia Kupfer und Johannes Moes zum „Promovieren in Europa“ unter 

http://www.wissenschaft.gew.de/Binaries/Binary37014/MatHoFo_104.pdf (Zugriff am 05.07.2010). 
39 Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Doktorandenausbildung (15.11.2002), Drs. 5459/02, unter: 

http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5459-02.pdf (Zugriff am 05.07.2010). 
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I.  Ziele des Graduiertenzentren-Konzeptes der Promovierenden in der GEW 
 
1. Organisatorische und inhaltliche Unterstützung: Ein Graduiertenzentrum soll den Pro-
movierenden Unterstützungsangebote für die Aufnahme, Durchführung und den erfolg-
reichen Abschluss des Promotionsprojekts bieten und dabei die Verschiedenheit von 
Promotionsbedingungen in den einzelnen Fachkulturen berücksichtigen. Dazu gehört 
neben Hilfen bei der Konzeption, der Durchführung und dem erfolgreichen Abschluss 
der Forschungsprojekte auch ein breites Angebot an hochschuldidaktischen, wissen-
schaftskritischen und fächerübergreifenden Angeboten. Von einem Graduiertenzentrum ist 
zu erwarten, dass es die Selbstorganisationsfähigkeiten der Promovierenden wertschätzt 
und fördert. 
 
2. Finanzielle Unterstützung der Promovierenden: Das Konzept eines Graduiertenzent-
rums muss den vielfältigen Promotionsbedingungen Rechnung tragen und die finanzielle 
und institutionelle Absicherung der Promovierenden als ein vorrangiges Ziel verfolgen. 
Das Graduiertenzentrum soll neben der Bereitstellung von Beratungsangeboten auch 
Kooperationen mit Stiftungen, Forschungseinrichtungen und EU-Förderinstitutionen für 
die Einwerbung und Vergabe von (Teil-)Stipendien sowie von Sach- und Personalmitteln 
für Promotionsprojekte eingehen. Auch sollten Mittel zur Durchführung von selbstorga-
nisierten Veranstaltungen, Workshops usw. zur Verfügung stehen sowie Tagungsreisen 
finanziert werden. 
 
3. Wissenschaftliche Vernetzung: Der fachliche Austausch soll im Wesentlichen in von 
den Promovierenden selbst organisierten Arbeitsgruppen stattfinden. Durch diese Orga-
nisationsform wird eine breite thematische Vielfalt ermöglicht. Gleichzeitig sollen Pro-
movierende durch fachliche Begleitung und finanzielle Unterstützung in die Lage ver-
setzt werden, selbstverantwortlich und ohne Abhängigkeit von Lehrstühlen und Institu-
tionen auch größere Veranstaltungen (internationale/ interdisziplinäre Tagungen, Kon-
gresse) an ihren Hochschulen durchzuführen. Ebenfalls sind Workshops und Konferen-
zen, die von den Graduiertenzentren angeboten werden, an den Bedürfnissen und Interes-
sen der Promovierenden auszurichten. Darüber hinaus fördert ein Graduiertenzentrum 
durch Kooperationen den internationalen Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern. 
 
4. Kritische Praxisorientierung: Das Graduiertenzentrum stellt einen Praxisbezug auf 
mehreren Ebenen sicher. Erstens zeigt es im Sinne einer Berufsorientierung Perspektiven 
für eine weitere Tätigkeit in der Forschung, den Hochschulen, dem öffentlichen oder zi-
vilgesellschaftlichen Sektor oder der Privatwirtschaft auf. Zweitens bietet es in der Tradi-
tion der Wissenschaftskritik den Rahmen, Wissenschaft und die eigene Fachtradition als 
Praxis zu hinterfragen. Drittens ermöglicht es den Mitgliedern, sich methodisch und 
fachlich fortzubilden und zusätzliche Kompetenzen zu erwerben. 
 
5. Weiterentwicklung: Von einem Graduiertenzentrum ist zu erwarten, dass es die viel be-
klagte Wissenslücke schließt, wie viele Promovierende und Promotionen es an einer Ein-
richtung gibt, mit Angaben über Geschlechterverteilung, Finanzierungsmodi, Alter und 
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Dauer, die Betreuung und ihre Bewertung, den beruflichen Verbleib etc. Dieses Daten-
material ist auch die Voraussetzung für eine kontinuierliche Selbstevaluation als Reflexi-
ons- und Lernprozess. 
 

II.  Die Struktur von Graduiertenzentren 
 
1. Verankerung in der Hochschule: Ein Graduiertenzentrum soll die verantwortliche 
Dachinstitution für alle Promovierenden einer Hochschule sein, kann aber auch für 
sämtliche Forschungsinstitute, für eine Fächergruppe oder einen Fachbereich bzw. eine 
Fakultät eingerichtet werden - in begründeten Fällen auch hochschulübergreifend oder in 
Kooperation mit außeruniversitären Forschungsinstituten. Dieser Dachstruktur sollen 
vorhandene Strukturen wie Graduiertenkollegs, strukturierte Promotionsprogramme, 
Promotionsstudiengänge und die Qualifizierungsstellen zunächst zugeordnet werden. 
Langfristig könnten dann in den Graduiertenzentren Reformen der lokalen 
Promotionsordnungen (z.B. auch hinsichtlich Sprachanforderungen, Stipendien o. ä.) 
angestoßen werden. Unabdingbar ist auch eine enge Verzahnung mit den vorhandenen 
Einrichtungen für Hochschul- und Fachdidaktik. 
 
2. Ausstattung: Neben der für die Promotionsarbeit notwendigen Infrastruktur (Arbeits-
platz, Rechner- und Bibliothekszugang, E-Mail-Adresse etc.) ist eine ausreichende Perso-
nalausstattung unabdingbar. Die vielfältigen fachlichen, methodischen, finanziellen und 
organisatorischen Unterstützungsleistungen können nur durch eine adäquate Anzahl 
qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantiert werden. Die Anzahl der Stellen 
als auch das Qualifikationsprofil muss erkennen lassen, dass hier eine professionelle und 
kontinuierliche Unterstützungsstruktur für Promovierende fest institutionalisiert wird. 
Die heutige Praxis, derartige Stellen als „Warteschleifen“ für wissenschaftsorientierte 
Postdocs zu benutzen, wird diesen Anforderungen nicht gerecht. 
 
3. Eine legitimierte Interessenvertretung der Promovierenden ist in alle Entscheidungen 
der Gremien des Graduiertenzentrums einzubeziehen (vgl. Punkt VII: Mitbestimmung 
der Promovierenden). 
 

III.  Allgemeine Zugänglichkeit 
 
Alle Promovierende einer Hochschule sind Mitglieder eines Graduiertenzentrums. For-
male Auswahlkriterien über die Zulassung zur Promotion hinaus erübrigen sich vor dem 
Hintergrund der Aufgabe, ein Angebot für alle Promovierenden zu bieten. 
 
Die Aufgabe eines Graduiertenzentrums besteht auch darin, Promotionsinteressierte bei der 
Vorbereitung der Promotion zu unterstützen. Graduiertenzentren bieten neben ausführli-
chen Beratungsangeboten unterstützende Möglichkeiten zur Ausarbeitung von Promoti-
onsvorhaben an. 
 
Sie leisten außerdem Hilfe bei der Erfüllung der formalen Zulassungsvoraussetzungen, z. 
B. für TeilnehmerInnen mit FH-Abschluss oder bei zusätzlichen Sprachanforderungen. 
Der Zugang zum Graduiertenzentrum muss deshalb auch bereits vor der Zulassung zur Pro-
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motion möglich sein. Erst bei der Zulassung zur Promotion sollen weitergehende Krite-
rien wie ein weiterführender Hochschulabschluss (Magis-
ter/Diplom/Master/Staatsexamen) oder ein Äquivalent sowie die Betreuungszusage ei-
nes/r HochschullehrerIn zur Anwendung kommen. 
 
Für die Auswahl und die Einstellung von Promovierenden und den Abbau von Diskri-
minierungen sollte die Europäische Charta für Forscher verbindliche Grundlage für Gradu-
iertenzentren werden. Außerdem muss besonders für Promovierende aus dem Ausland, 
aber auch für Promovierende aus dem Inland, der Wechsel der Universität oder des Fa-
ches innerhalb Deutschlands durch begleitende Maßnahmen erleichtert werden. Generell 
gilt, dass die Anerkennung nicht-deutscher Hochschulabschlüsse dringend vereinfacht 
werden muss. Graduiertenzentren sollen ihren jeweiligen Universitäten hierzu Vorschläge 
unterbreiten. Eine Übergangsbetreuung für das erste Semester ist für Promovierende aus 
dem Ausland durch Graduiertenzentren zu leisten. 
 

IV. Betreuung 
 
Die Verantwortung für ein Betreuungsverhältnis liegt nicht nur bei dem/der DoktorandIn 
und dem/der BetreuerIn, sondern auch bei der Einrichtung, an der die Promotion ange-
siedelt ist. Dieser Verantwortung ist die Hochschule bisher nur in ungenügender Weise 
gerecht geworden. Für den Erfolg der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist 
es unerlässlich, Verbindlichkeiten für alle am Promotionsprozess Beteiligten zu schaffen. 
Zum einen sollten dafür Betreuungsleitfäden erstellt werden, die sowohl den unterschied-
lichen BetreuerInnen als auch den Promovierenden die Aspekte und Verantwortlichkei-
ten einer strukturierten Betreuung vor Augen führen. Ergänzend sollen individuelle 
Promotionsvereinbarungen abgeschlossen werden, die regelmäßig aktualisiert werden40. 
Diese Vereinbarungen sollen mehr Transparenz und Planbarkeit in den Ablauf der Pro-
motion bringen. Wo bislang die Rolle von ArbeitgeberInnen, Betreuung der Promotion 
und Bewertung der Dissertation oft in der Person eines ‚Doktorvaters’ (und selten einer 
‚Doktormutter’ zusammenfließt, sollen in Graduiertenzentren diese Kompetenzen getrennt 
werden. Eine Wahlfreiheit zwischen Einzel- und Gruppenbetreuung sowie die Etablie-
rung interdisziplinär zusammengesetzter BetreuerInnengruppen ist sinnvoll. 
 
Eine Vermittlungsinstanz in Form einer Ombudsperson bzw. einer Schlichtungsstelle bei 
Konflikten ist vom Graduiertenzentrum, den Fachbereichen oder der Hochschule 
bereitzustellen. Diese Instanz ist - in Analogie zu den 
Frauenbeauftragten/Gleichstellungsbeauftragten der Fachbereiche - auch für den Abbau 
und die Vorbeugung von Diskriminierung zuständig, sofern dies nicht in das Mandat der 
Hochschulfrauen-/gleichstellungsbeauftragten fällt. 
 

 

                                                 
40 Vgl. dazu die gemeinsamen Empfehlungen der Promovierenden-Initiative und der GEW Projektgruppe 

DoktorandInnen  (Seiten 24 ff. dieser Broschüre) und die Mustervereinbarung unter 
http://www.wissenschaft.gew.de/Binaries/Binary37018/pv_muster.rtf (Zugriff am 05.07.2010). 
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V. Lehre 
 
Die GEW begrüßt, dass jungen ForscherInnen frühzeitig die Gelegenheit gegeben wird, 
ihre Forschungsergebnisse im Rahmen von Lehrveranstaltungen weiterzugeben und zu 
diskutieren. Allerdings muss die Lehrverpflichtung von Promovierenden mit Qualifikati-
onsstellen zeitlich klar eingegrenzt sein und darf einer kontinuierlichen Arbeit an der 
Dissertation nicht entgegenstehen. Auch Promovierenden ohne Qualifikationsstellen 
sollte an allen Hochschulen die Möglichkeit zur Verfügung stehen, Lehraufträge anzu-
nehmen. Die GEW lehnt dabei aber jede Form von unbezahlten Lehraufträgen ab, ins-
besondere gilt dies auch für alle aktuellen Versuche, Promovierende im Rahmen ihrer 
Qualifizierung zur unentgeltlichen Durchführung von Lehrveranstaltungen zu verpflich-
ten. Lehre muss durch eine adäquate Bezahlung honoriert werden. 
 
Die Unabhängigkeit der Lehre von Promovierenden ist prinzipiell über freie Themen-
wahl und fachliche Eigenverantwortung zu sichern. Eine Anbindung an bestehende For-
schungsschwerpunkte ist erstrebenswert. Die öffentliche Ausschreibung der Lehraufträge 
erfolgt über Fachbereiche in Abstimmung mit dem Graduiertenzentrum. Gleichzeitig ist 
ein ausreichendes Angebot an vorbereitenden und begleitenden hochschuldidaktischen 
Qualifikationsveranstaltungen sicherzustellen. 
 

VI. Promotionsbegleitende Programme 
 
Neben den promotionsvorbereitenden Tätigkeiten durch Beratungen, Hilfestellungen bei 
formalen Fragen etc. sollen die Graduiertenzentren vor allem während der Promotion un-
terstützend wirken. Strenge Verpflichtungen und Reglementierungen sind einer Promoti-
on als Phase erster Forschungstätigkeit nicht angemessen und behindern eine individuell 
abgestimmte, konzentrierte und kontinuierliche Arbeit. Die Teilnahme an dem promoti-
onsbegleitenden Programm beruht auf Freiwilligkeit, um den individuellen Bedürfnissen 
der Promovierenden wie ihrer Fächer gerecht zu werden. 
 
Im Folgenden sind nur einige Stichwörter genannt, die auf sinnvolle promotionsbeglei-
tende und institutionelle Bedingungen verweisen: 
 
1. Promotionsbegleitende Rahmenbedingungen: 

 individuelle Vereinbarung/Beratung vor Aufnahme des Promotionsvorhabens 
und begleitend ein Mal pro Jahr zwischen Promovend/in, Betreuer/in und 
Institution, 

 Berücksichtigung der Bedürfnisse von Teilzeitpromovierenden (z.B. im Falle 
von individueller Finanzierung, Berufstätigkeit, Einschränkungen durch Krank-
heit und Behinderungen, bei Promotion mit Kind oder Betreuungssituation 
von Angehörigen) bei der Konzeption und zeitlichen Ausgestaltung der 
Veranstaltungen, 

 kontinuierliche Begleitung der Forschungsarbeit durch eine qualifizierte For-
schungssupervision, 

 Coaching/MentorInnen-Programm (z. B. durch Postdocs). 
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2. Konkrete Ausgestaltung: 

Die folgenden Vorschläge sollten von den Graduiertenzentren stets angeboten werden 
bzw. diese sollten verpflichtet sein, solche Angebote vorzuhalten. Das konkrete Angebot 
vor Ort wird sich in enger Absprache mit den Mitgliedern des Graduiertenzentrums dy-
namisch entwickeln. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist für die Promovieren-
den - wie bereits erwähnt - jedoch freiwillig: 

 fachliche Kolloquien, in denen die Forschungsarbeiten als work in progress 
dargestellt werden können, 

 Workshops, Gastvorträge, Ringvorlesungen, themen- und methodenspezifische 
Seminare, 

 Organisation von wissenschaftlichen Tagungen durch Promovierende oder in 
enger Absprache mit diesen, 

 an den Bedürfnissen der PromovendInnen ausgerichtete Kooperationen mit 
anderen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 

 fächerübergreifende Kompetenzen: Sprachen, Präsentationstechniken, Medien-
kompetenz, Arbeitstechniken, Computerkenntnisse, Zeitmanagement, Schreib-
techniken, rechtliche Grundlagen, Wissenschaftsethik. Im Sinne eines integrier-
ten Praxisbezugs werden diese mit fachlichen Inhalten verknüpft.41 

 Veranstaltungen zur Wissenschaftskritik (Forschungspraxis, Wissenschaftsge-
schichte, Drittmittelforschung, Praxis- und Gesellschaftsbezüge etc.), 

 Möglichkeit zur Lehre und Betreuung von studentischen Projekten/Arbeiten. 
Dabei wird eine ausreichende hochschuldidaktische Begleitung sichergestellt, 
die auch ohne konkrete Lehraufträge in Anspruch genommen werden kann. 

 Förderung der internationalen Mobilität durch Finanzierungshilfen, Beratung 
und Kooperationen, 

 organisatorische und finanzielle Unterstützung von Kongressreisen, For-
schungsreisen, Archivrecherche, Feldstudien etc., 

 Vorbereitung auf Disputation und ggf. Rigorosum in Form von Beratung und 
Vorbereitungsseminaren, 

 Publikationsbetreuung, -angebote und -finanzierungshilfen, insbesondere auch 
bei der Dissertation selbst, 

 Einführung in Hochschul- und Wissenschaftsmanagement, 
 Unterstützung bei der Findung von Berufsperspektiven nach der Promotion 

inner- und außerhalb der Wissenschaft; Kooperationen mit außeruniversitären 
Institutionen, Unternehmen oder anderen Einrichtungen. 

Die fachspezifischen sind von den einzelnen Fächern mit den von den Promovierenden 
als wichtig empfundenen Angeboten zu füllen. Auch hier sollte die Freiwilligkeit der 
Teilnahme gesichert sein. 
 

                                                 
41 Vergleiche zu den Diskussionen um sinnvolle Ausgestaltungen des „Praxisbezugs“ und der „Methoden-

kompetenzen“: Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi)/Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW)/freier zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs) (Hg.), Bildung 
– Beruf – Praxis. Bildungsreform zwischen Elfenbeinturm und Verwertungslogik (BdWi-Studienheft Nr. 
4), Marburg 2007. 
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VII. Mitbestimmung der Promovierenden 
 
Promovierende werden bisher an der Hochschule nicht in einer Statusgruppe zusam-
mengefasst. Sie werden meist sowohl von der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rInnen als auch - wenn sie ohne Stelle promovieren - von jener der Studierenden mit ver-
treten. Diese Spaltung behindert jedoch eine effektive Interessenartikulation in der aka-
demischen Selbstverwaltung. Promovierende sollten daher generell der Gruppe des wis-
senschaftlichen Mittelbaus zugeordnet werden. 
 
Auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs sollte die angemessene Beteiligung an Fra-
gen der akademischen Selbstverwaltung selbstverständlich sein. Zwar wird in einigen 
Promotionsprogrammen der Rat und die Beteiligung von Promovierenden gesucht und 
gefunden - dieses erfolgt aber zumeist auf der informellen Ebene. Die GEW fordert hin-
gegen eine institutionelle Verankerung der Mitbestimmung und Selbstverwaltung von 
Promovierenden in den Konzepten für die Graduiertenzentren. Nur so kann eine faire, 
gleichberechtigte und demokratisch legitimierte Interessenvertretung der Promovierenden 
garantiert und vor Eingriffen geschützt werden. 
Die Bedingung einer legitimierten Mitbestimmung der Promovierenden muss eine zu-
vorderst einzuführende Struktur der Selbstorganisation aller Promovierenden sein und 
sollte mindestens über folgende Formen der Selbstverwaltung verfügen: 

 Vollversammlung aller Promovierenden, 
 von der Vollversammlung autorisierte Wahlordnung, 
 und durch Wahlen autorisierte Delegierte mit Stimmrecht in den Gremien der 

Graduiertenzentren. 

In den Graduiertenzentren fordern wir die paritätische Beteiligung der Promovierenden 
bei allen Entscheidungen, insbesondere aber in den folgenden Regelungsbereichen: 

 Zielvereinbarungen/Richtlinien und Haushalt, 
 Zulassungs-, Auswahl- und Bewerbungsverfahren zur Promotion, sofern einzel-

ne Promotionsordnungen diese vorsehen, 
 beratende und begleitende Funktion bei der Änderung bzw. Verabschiedung 

von Promotionsordnungen, 
 Auswahlausschuss thematisch und nicht-thematisch ausgeschriebener Stipen-

dien, die von den Graduiertenzentren vergeben werden, 
 Auswahlausschuss Qualifizierungsstellen, Koordinations- und 

Organisationsstellen, 
 Qualität der Lehraufträge, 
 Inhalte und Verteilung der Angebote des Rahmenprogramms, 
 Schlichtungsgremium (Ombudsperson) 
 und Evaluation. 
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Schlussbemerkung 
 
Graduiertenzentren können als koordinierende und systematisierende Institutionen ein er-
folgreiches Gesamtkonzept für alle Promovierenden etablieren. Wenn Graduiertenzentren 
kraft ihrer Dachstruktur dabei auf die Gleichberechtigung und Ausgewogenheit nach 
Disziplin und Methode sowie auf Interdisziplinarität achten, werden sie eine Verbesse-
rung der Promotionsphase für alle Promovierenden erreichen. Dabei hat ein Graduierten-
zentrum auch die Aufgabe, die soziale Lage, die materielle Absicherung, die Beschäfti-
gungs- und Betreuungssituation, den Zugang zu den Forschungsmitteln, die Berufsper-
spektiven von NachwuchswissenschaftlerInnen und die Studienbedingungen in den der 
Promotion vorangehenden Qualifikationsphase zu verbessern, sowie Bestimmungen zum 
Abbau und zur Vorbeugung von Diskriminierungen umzusetzen. 
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Informationen und Angebote der Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft zum Thema Promotion 
 
 
Das Internetangebot der GEW mit Informationen speziell zur Promotion findet sich un-
ter der Adresse www.promovieren.gew.de. 
 
Ende 2002 hat sich die GEW-Projektgruppe DoktorandInnen konstituiert, die bundes-
weit arbeitet. Sie entwickelt Stellungnahmen und Positionen wie die in dieser Broschüre 
enthaltenen Texte, führt Seminare und Tagungen durch. Aus ihrer Arbeit sind mehrere 
Studien entstanden. Die Webseite der Projektgruppe hat die URL 
www.wissenschaft.gew.de/ProG_DoktorandInnen.html. Für aktuelle Informationen rund 
um die Promotion betreut die Projektgruppe eine Mailing-Liste. Eine Eintragung ist on-
line möglich unter http://listserv.gewerkschaften.de/mailman/listinfo/doktorandinnen. 
 
Als Ratgeber von und für Promovierende haben Mitglieder der Projektgruppe Doktoran-
dInnen das GEW-Handbuch Promovieren mit Perspektive herausgegeben. Dieses 
wendet sich an alle, die eine Promotion erwägen, planen oder durchführen. In Form von 
Artikeln und Fallbeispielen sind Informationen und Bewertungen über relevante The-
menbereiche des Promovierens von der Finanzierung bis zur Publikation verständlich 
zusammengestellt. Zusätzlich zu praktischen und theoretischen Hilfestellungen im Um-
gang mit Fragen, Entscheidungen und Problemen, die sich im Zusammenhang der Pro-
motion ergeben, werden auch hochschulpolitische Entwicklungen thematisiert, die Ein-
fluss auf Promotionsprozesse und (wissenschaftliche) Karriereplanung haben. Auf diese 
Weise bietet das Handbuch auch eine reichhaltige Informationsquelle für Interessierte in 
Hochschule und Öffentlichkeit, die sich mit Promotionsberatung oder -finanzierung be-
schäftigen.      
Unter www.gew.de/Binaries/Binary36247/Flyer_GEW_Handbuch_Promovieren.pdf gibt 
es einen Flyer zum Handbuch. 
 
Aus der Projektgruppe DoktorandInnen heraus ist die Idee entstanden im Rahmen eines 
Organisationsentwicklungsprojekts ein Fortbildungsangebot speziell für 
Promotionsinteressierte und DoktorandInnen in der Anfangsphase zu entwickeln, um 
die Gruppe derer anzusprechen, die nach ihrem Studienabschluss oder nach einer 
beruflichen Tätigkeit mit ihrer Entscheidung für die Promotion eine Weichenstellung für 
die Wissenschaft als Beruf und damit für einen dauerhaften Verbleib im 
Organisationsbereich Hochschule und Forschung unternommen haben. Die 
TeamerInnen der MultiplikatorInnen-Gruppe im Organisationsbereich Hochschule 
und Forschung der GEW kennen als Promovierende und Promovierte nicht nur die 
Probleme und Fallstricke der Promotionsphase aus eigener Anschauung, sondern sind als 
langjährige Aktive in der GEW (vor allem in der GEW-Projektgruppe DoktorandInnen) 
auch mit den hochschulpolitischen Hintergründen vertraut. Seit 2009 haben sie ihre 
Workshops bundesweit in einer Vielzahl von Landesverbänden durchgeführt. Zum 
Angebot gehören: 
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 Informationsveranstaltungen für Promotionsinteressierte an Hochschulen 
 2-3-Tages-Seminar: Studieren und dann Promovieren?; 
 2-3-Tages-Seminar: Exposéschreibwerkstatt; 
 2-Tages-Seminar: Begleitung des Promotionsprozesses; 
 1-2-Tages-Seminar zum Wissenschaftlichen Arbeiten; 
 weitere Angebote nach Abstimmung. 

 
Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es unter 
www.gew.de/Promovieren_leichter_gemacht.html. 
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